


§ 72 a, Absatz 5: Regelungen zum 
Datenschutz

Hintergrund | In der Entwicklung des Gesetzes wurden 
viele Bedenken zur Datensicherheit erhoben. Immerhin 
bewegt man sich hier mit sehr persönlichen Daten im 
ehren amtlichen Kontext. Am Ende hat der Gesetzgeber 
eine Lösung vereinbart, die den Umgang mit den sensiblen 
Daten auf ein Minimum reduziert.

��      Was ist für Jugendverbände zu tun / zu beachten?
Das Führungszeugnis verbleibt immer bei der ehrenamt-
lichen Person, für deren Tätigkeit laut Vereinbarung ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgesehen ist.

Die mit der Überprüfung im Verband beauftragte Person 
nimmt nur Einsicht in das Führungszeugnis.

In einer Liste der Einsichtnahmen dürfen nur der Name und 
das Datum der Einsichtnahme in der Führungszeugnis ver-
merkt werden. 

Spätestens drei Monate, nachdem der oder die Ehrenamt-
liche die Tätigkeit für den Verband beendet hat, müssen 
diese Informationen gelöscht/vernichtet werden.

Im Gesetz selber wird davon gesprochen, dass ein aktuel-
les Führungszeugnis regelmäßig vorgelegt werden muss. 
Nach fachlichen Auffassungen ist damit ein Zeitraum von 
drei bis fünf Jahren gemeint.
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Auf unserem Infoportal � ndet ihr zu all 

diesen Punkten weiter gehende Informationen, 

Methoden und Vorlagen zur kon kreten Arbeit 

zu diesem Thema.
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§72 a, Absatz 4: Tätigkeitsausschluss 
einschlägig vorbestrafter Personen

Hintergrund | Das Bundeskinderschutzgesetz verp� ichtet 
dazu, dass auch freie Träger, also unter anderem Jugend-
verbände, dafür sorgen, dass in ihrem Verantwortungsbe-
reich keine Personen tätig werden, die für eine begangene 
Straftat nach den Paragrafen §§ 171, 180a, 181a, 183 bis 
184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 StGB rechts-
kräftig verurteilt wurden.

Als Instrument sieht das Gesetz das erweiterte polizeiliche 
Führungszeugnis vor. Bei jeder Tätigkeit von Ehrenamtlichen 
soll allerdings unterschieden werden, ob nach Art, Inten-
sität und Dauer des Kontakts eine Führungszeugnisp� icht 
besteht. In Vereinbarungen mit dem öffentlichen Träger, im 
Regelfall dem Jugendamt, soll dies festgehalten werden. 
Beide Seiten sollen partnerschaftlich zusammenarbeiten 
und müssen den Vereinbarungen zustimmen. Von der Bun-
dessebene gibt es Umsetzungsempfehlungen zum Bundes-
kinderschutzgesetz, an denen man sich orientieren kann.

��      Was ist für Jugendverbände zu tun?
Den ersten Schritt muss der öffentliche Träger tun. Soweit 
noch nicht geschehen, wird er auf die Jugendverbände 
zugehen und ihm einen Vorschlag für eine Vereinbarung 
vorlegen. 

��    Was ist zu beachten?
Beide Seiten müssen die Vereinbarung erfüllen können. 
Jugendverbände sollten sich überlegen, was entsprechen-
de Regelungen zum Führungszeugnis für die eigene Praxis 
bedeuten und wie sie ggf. umzusetzen wären.

Es kann sinnvoll sein, eine Befristung in die Vereinbarun-
gen mit einzubauen, um die Regelungen zunächst in der 
Praxis ausprobieren zu können.

Es ist euer gutes Recht, über die Vereinbarungen den 
Jugend hilfeausschuss beraten zu lassen. 

Infos zu Prävention, Quali� kation, Krisen-
intervention und Praxis Führungszeugnisse, 
sowie zum Bundeskinderschutzgesetz

Mit Unterstützung des Hessischen Sozialministeriums
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Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de
www.hessischer-jugendring.de

www.hessischer-jugendring.de/praevention
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Bundestag und Bundesrat haben am 16. Dezem-
ber 2011 das Gesetz zur Stärkung eines aktiven 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundes-
kinderschutzgesetz) nach einem längeren Prozess 
beschlossen. Seit dem 01. Januar 2012 ist es in Kraft 
und ist auch in einigen Punkten für die Jugendver-
bandsarbeit von Relevanz. Die wichtigsten stellen 
wir hier kurz vor.

§79 a: Qualitätsentwicklung

Hintergrund | Der Gesetzgeber verp� ichtet den öffentli-
chen Träger nach § 79a dafür zu sorgen, dass freie Träger 
in seinem Verantwortungsbereich nur nach bestimmten 
Qualitätsstandards arbeiten. Die Einhaltung dieser Stan-
dards soll regelmäßig evaluiert werden. 

��    Was ist für Jugendverbände zu tun / zu beachten?
Auch aus diesem Paragrafen ergibt sich kein konkreter 
Handlungsbedarf für Jugendverbände.

Sinnvoll ist es aber auf jeden Fall, die eigene präventive 
Arbeit zu stärken und wo nötig weiterzuentwickeln. Sie 
kann ggf. die Grundlage für die Qualitätsstandards bilden.

Der aktuelle Umsetzungsstand dieses Paragrafens ist auf 
unserem Infoportal nachzulesen. 
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